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Das Gericht weist die Klage von Chanel gegen die Eintragung einer Marke von 
Huawei mit der Begründung ab, die fraglichen Bildmarken seien nicht ähnlich  

Marken müssen ohne Veränderung ihrer Ausrichtung in der Form verglichen werden, in der sie 
eingetragen oder angemeldet wurden  

Huawei Technologies meldete am 26. September 2017 beim Amt der Europäischen Union für 
geistiges Eigentum (EUIPO) eine Marke u. a. für Computerhardware an. Dabei handelt es sich um 
folgendes Bildzeichen:  

 

Am 28. Dezember 2017 legte Chanel Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke ein, weil die 
fragliche Marke Ähnlichkeiten mit ihren eigenen älteren französischen Marken aufweise, die für 
Parfümeriewaren, Kosmetika, Modeschmuck, Lederwaren und Bekleidungsstücke eingetragen 
seien: 

                                                                            

Mit Entscheidung vom 28. November 2019 wies das EUIPO die Beschwerde von Chanel mit der 
Begründung zurück, dass keine Ähnlichkeit zwischen der von Huawei angemeldeten Marke und 
diesen beiden Marken bestehe, wobei für die zweite deren Bekanntheit geltend gemacht worden 
war. Das EUIPO sah keine Verwechslungsgefahr für das Publikum. 

In seinem heutigen Urteil weist das Gericht der Europäischen Union die auf Aufhebung dieser 
Entscheidung gerichtete Klage von Chanel ab.  

Das Gericht prüft in seiner Würdigung vor allem den Grad der Ähnlichkeit der einander 
gegenüberstehenden Zeichen.  

Insoweit weist das Gericht darauf hin, dass einander gegenüberstehende Marken für die 
Beurteilung ihrer Identität oder Ähnlichkeit in derjenigen Form verglichen werden müssen, in 
der sie eingetragen und angemeldet werden, ungeachtet dessen, ob sie auf dem Markt 
möglicherweise in gedrehter Ausrichtung verwendet werden. Das Gericht untersucht die 
einander gegenüberstehenden Marken in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht. Dabei 
stellt es u. a. fest, dass es sich bei der von Huawei angemeldeten Marke um ein Bildzeichen 
handelt, das aus einem Kreis besteht, der zwei gekrümmte Linien enthält, die wie zwei schwarze, 
vertikal und gespiegelt angeordnete Buchstaben „U“ aussehen, wobei sich die Linien so kreuzen 
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und überschneiden, dass sie im Zentrum eine horizontale Ellipse bilden. Dagegen bestehen die 
beiden Marken von Chanel aus zwei gekrümmten Linien, die wie zwei schwarze, horizontal und 
gespiegelt angeordnete Buchstaben „C“ aussehen, wobei sich die Linien so kreuzen und 
überschneiden, dass sie eine vertikale Ellipse bilden; die zweite dieser Marken weist die 
Besonderheit auf, dass sich diese gekrümmten Linien innerhalb eines Kreises befinden.  

Die einander gegenüberstehenden Marken weisen zwar gewisse Ähnlichkeiten, aber auch 
erhebliche bildliche Unterschiede auf. Bei den Marken von Chanel sind insbesondere die 
Rundungen der gekrümmten Linien stärker ausgeprägt, die Strichstärke ist breiter, und die Linien 
sind horizontal ausgerichtet, während die Ausrichtung bei der Marke von Huawei vertikal ist.  

Das Gericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass sich die Marken unterscheiden.  

Zur Verwechslungsgefahr aus der Sicht des Publikums weist das Gericht im Hinblick auf den auf 
die erste Marke gestützten Widerspruch von Chanel darauf hin, dass die Unähnlichkeit der 
einander gegenüberstehenden Zeichen keinesfalls durch die für die Gesamtbeurteilung der 
Verwechslungsgefahr relevanten sonstigen Umstände ausgeglichen werden kann oder ihr dadurch 
abgeholfen werden kann, so dass sich eine Prüfung dieser Umstände erübrigt.  

 

HINWEIS: Die Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten in der gesamten Europäischen 
Union und bestehen neben den nationalen Marken und Geschmacksmustern. Unionsmarken und 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden beim EUIPO angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim 
Gericht angefochten werden. 
 
HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten und zehn Tagen nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden. Das 
Rechtsmittel bedarf der vorherigen Zulassung. Zu diesem Zweck ist der Rechtsmittelschrift ein Antrag auf 
Zulassung des Rechtsmittels beizufügen, in dem dargelegt wird, welche für die Einheit, die Kohärenz oder 
die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage(n) es aufwirft. 
 
HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig 
erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union 
oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die 
Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklärung der Handlung etwa 
entstehende Regelungslücke zu schließen. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht  

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über 
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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